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MUSIK - EIN MENSCHENRECHT

Am 23. September 2012 stimmten sämtliche Kantone mit überwältigendem
Mehr dem neuen Artikel 67a der Bundesverfassung (Musikalische Bildung)

zu. Demgemäss sind Kantone und Bund verpflichtet, die musikalische
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Im Kanton Graubünden hat die musikalische Tätigkeit in den Tälern und

Gemeinden von je her einen hohen Stellenwert und leuchtet für manch

andere Region der Schweiz als Vorbild; dass die Schulstube dabei eine der

wichtigen Kernzellen für das musikalische Tun ist, ehrt die Schule und

verpflichtet sie gleichzeitig im verantwortungsvollen Umgang mit dem im Kinde

glimmenden Urbedürfnis des musischen Ausdrucks.

Die Gemütsbildung der Kinder und Jugendlichen ist zentraler Faktor der

Bildung zum Menschen, der respektvoll mit Umwelt und Gesellschaft

umgeht. Musik machen ist dabei ein zentraler schöpferischer Akt. So gehört
Musik in die Schule, weil Musik ein kultureller Grundpfeiler der Menschheit

schlechthin ist. Jede Musik hat ihre Wurzeln im jeweiligen kulturellen

und historischen Kontext und ist verknüpft mit Identität. Deshalb gehört
Musik auch zur kulturellen Grundausbildung.

Der Schule fällt somit die Aufgabe zu, das

Interesse für eine musikalische Sprache zu

wecken, die unterschiedlichen musikalischen

Ausdrucksmittel im aktiven Singen und

Musizieren zu fördern. Die Ausbildung der

Lehrpersonen und die Sicherstellung eines

qualifizierten Musikunterrichts spielen dabei

eine zentrale Rolle. Nur so können alle Kinder

gleichberechtigt profitieren. In diesem Sinne

sind Gelder für die Musikbildung keine

Subventionen, sondern Investitionen.

Kultur, die Künste und damit auch die Musik

bilden das Fundament, die Seele und die

Identität unserer selbst und unserer Gesellschaft;

genau darum ist Musik ein Urbedürfnis

und ein Menschenrecht.
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